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Az. :   
 
Beratungsfolge Sitzungstermin

 
Stadtvertretung 25.10.2005

 
 
Nachbesetzung des Hauptausschusses und des Ausschusses für junge Menschen 
 
Beschlussvorschlag 
 
Neubenennung eines stellv. Mitglieds im Hauptausschuss:  
__________________________ 
 
 
Neubenennung eines stellv. Mitglieds im Ausschuss für junge Menschen: 
 
__________________________ 
 
 
Sachverhalt 
 
Herr Dieter Kühl hat mit Schreiben vom 20.09.05 sein Mandat als Mitglied der Stadtvertre-
tung Norderstedt sowie aller darauf sich begründenden Funktionen mit Ablauf des 30.09.05 
niedergelegt.  
 
Durch das Ausscheiden von Herrn Dieter Kühl als Stadtvertreter gem. § 43 Abs. 2 GKWG 
wird gem. § 44 Abs. 1 GKWG Frau Doris Vorpahl aus der Liste der SPD nachrücken. 
 
Das Ausscheiden von Herrn Kühl hat zur Folge, dass gem. § 46 Abs. 10 GO seine Wahlstelle 
als stellvertretendes Mitglied des Hauptausschusses frei wird. Das Wahlverfahren bei der Be-
setzung des Sitzes von Herrn Kühl richtet sich nach § 46 Abs. 10 GO. Danach wird die Nach-
folgerin oder der Nachfolger nach § 40 Abs. 3 GO gewählt (Meiststimmenverfahren), wenn 
die Wahlstelle eines Mitglieds eines Ausschusses während der Wahlzeit frei wird. 
 
Gem. § 46 Abs. 3 GO scheiden bürgerliche Mitglieder aus dem Ausschuss aus, wenn sie Mit-
glied der Stadtvertretung werden. Deshalb wird die Wahlstelle von Frau Vorpahl als stellver-
tretendes Mitglied des Ausschusses für junge Menschen frei. Das Wahlverfahren regelt sich 
ebenfalls nach § 46 Abs. 10 GO i. V. m. § 40 Abs. 3 GO. 
 
 
 
 


